
Klage, eingereicht am 20. Juli 2010 — Barthel 
u. a./Gerichtshof 

(Rechtssache F-59/10) 

(2010/C 260/38) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Yvette Barthel (Arlon, Belgien) u. a. (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis und E. 
Marchal) 

Beklagter: Gerichtshof 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung, mit der der Gerichtshof den An
trag der Kläger auf Schichtarbeitvergütung nach Art. 1 Abs. 1 
erster Gedankenstrich der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) 
Nr. 300/76 des Rates vom 9. Februar 1976 zur Festlegung der 
Gruppen der Empfänger, der Bedingungen für die Gewährung 
und der Sätze der Vergütungen, die den im Schichtdienst arbei
tenden Beamten gewährt werden können (ABl. L 38, S. 1), 
abgelehnt hat 

Anträge 

Die Kläger beantragen, 

— die ablehnende Entscheidung des Kanzlers des Gerichtshofs 
der Europäischen Union über den Antrag der Kläger vom 8. 
Juni 2009, ab dem 20. Dezember 2006 eine Schichtarbeit
vergütung nach Art. 1 Abs. 1 erster Gedankenstrich der 
Verordnung Nr. 300/76 des Rates vom 9. Februar 1976 
zu erhalten, aufzuheben; 

— dem Gerichtshof die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 22. Juli 2010 — Chiavegato/ 
Kommission 

(Rechtssache F-60/10) 

(2010/C 260/39) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Fulvia Chiavegato (Bettemburg, Luxemburg) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt F. Frabetti) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Liste der im Rahmen des Beförderungsverfahrens 
2009 beförderten Beamten und, inzident, der diese Entschei
dung vorbereitenden Maßnahmen 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die von der Anstellungsbehörde angenommene Liste der im 
Rahmen des Beförderungsverfahrens 2009 beförderten Be
amten, soweit der Name der Klägerin nicht in diese Liste 
aufgenommen worden ist, und, inzident, die diese Entschei
dung vorbereitenden Maßnahmen aufzuheben; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 30. Juli 2010 — Esders/Kommission 

(Rechtssache F-62/10) 

(2010/C 260/40) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Jürgen Esders (Berlin, Deutschland) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte S. Rodriguez, M. Vandenbussche und C. 
Bernard-Glanz) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung der Kommission, den Kläger im 
Rahmen des Rotationsverfahrens 2010 wieder am Sitz in Brüs
sel zu verwenden 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die erhobene Klage für zulässig zu erklären;
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— die Entscheidung der Anstellungsbehörde vom 27. Juli 
2010, den Kläger ab dem 1. September 2010 wieder in 
Brüssel zu verwenden, aufzuheben; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 5. August 2010 — Lunetta/ 
Kommission 

(Rechtssache F-63/10) 

(2010/C 260/41) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: Calogero Lunetta (Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmäch
tigte: Rechtsanwälte L. Levi und C. Bernard-Glanz) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung der Kommission, mit der das in
folge des Unfalls des Klägers vom 13. August 2001 nach Art. 
73 des Statuts eröffnete Verfahren abgeschlossen und ihm ein 
Grad dauernder Teilinvalidität von 6 % zuerkannt wurde, sowie 
Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz an 
den Kläger 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Klage für zulässig zu erklären; 

— falls erforderlich, die Beklagte aufzufordern, die Entschei
dung des Präsidenten des Gerichtshofs der Europäischen 
Union über die Bestellung des dritten Arztes des Ärzteaus
schusses vorzulegen; 

— falls erforderlich, die Beklagte aufzufordern, die Aktenstücke 
der unter der Nr. 10 006 353 angelegten Akte in Kopie 
vorzulegen; 

— die Entscheidung der Anstellungsbehörde vom 28. Oktober 
2009, mit der das nach Art. 73 des Statuts infolge des 
Unfalls des Klägers vom 13. August 2001 eröffnete Verfah
ren abgeschlossen und ihm ein Grad dauerhafter Teilinvali
dität von 6 % zuerkannt wurde, und, soweit erforderlich, die 
Entscheidung der Anstellungsbehörde über die Zurückwei
sung der Beschwerde aufzuheben; 

— folglich darauf zu erkennen, dass die Bewertung des Grads 
einer dauernden Teilinvalidität auf der Grundlage der Rege
lung und der Tabelle zu erfolgen hat, die am Tag des Unfalls 
und bis zum 1. Januar 2006 gegolten haben, und die Prü
fung des vom Kläger nach Art. 73 des Statuts eingereichten 
Antrags durch einen unparteiisch und neutral zusammenge
setzten Ärzteausschuss, der rasch, in völliger Unabhängigkeit 
und unvoreingenommen arbeiten kann, wiederaufzunehmen 
ist; 

— die Beklagte zum Ersatz des durch die angefochtene Ent
scheidung erlittenen und nach billigem Ermessen auf 50 000 
(fünfzigtausend) Euro festgesetzten immateriellen Schadens 
zu verurteilen; 

— die Beklagte zum Ersatz des durch die angefochtene Ent
scheidung erlittenen und vorläufig auf 25 000 (fünfund
zwanzigtausend) Euro festgesetzten materiellen Schadens 
zu verurteilen; 

— die Beklagte zur Zahlung von Verzugszinsen auf das nach 
Art. 73 des Statuts geschuldete Kapital zu einem Zinssatz 
von 12 % für einen spätestens am 13. August 2002 begin
nenden Zeitraum bis zur vollständigen Zahlung des Kapitals 
zu verurteilen; 

— die Beklagte jedenfalls zum Ersatz des durch die Verletzung 
der angemessenen Verfahrensdauer erlittenen und nach bil
ligem Ermessen auf 50 000 (fünfzigtausend) Euro festgesetz
ten Schadens zu verurteilen; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen.
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